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Volksabstimmung vom 8. März 2026

Am Sonntag, 8. März 2026 – und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an den 

Vortagen – finden statt:

Eidgenössische Volksabstimmung

über folgende Vorlagen:

Kantonale Volksabstimmung

über folgende Vorlagen:

Massgebende Vorschriften sind:

das Bundesgesetz über die politischen Rechte (SR 161.1) mit der Verordnung über 

die politischen Rechte (SR 161.11);

–

1. Kantonsratsbeschluss über den Verkauf der Grundstücke WILWEST und die 

Kompensation von Fruchtfolgeflächen im Kanton St.Gallen;

2. Kantonsratsbeschluss über den Neubau des Berufs- und Weiterbildungszentrums 

Rapperswil-Jona am Standort «Südquartier» in Rapperswil;

3. Kantonsratsbeschluss über den Bau der «Kantonsstrasse zum See» mit 

Kostenbeteiligung am «Anschluss Witen mit Zubringer».

1. Volksinitiative «Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen 

oder Banknoten (Bargeld ist Freiheit)» und direkter Gegenentwurf Bundesbeschluss 

über die schweizerische Währung und die Bargeldversorgung;

2. Volksinitiative «200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)»;

3. Volksinitiative «Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik: Investieren für 

Wohlstand, Arbeit und Umwelt (Klimafonds-Initiative)»;

4. Bundesgesetz vom 20. Juni 2025 über die Individualbesteuerung.
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Ermittlung und Übermittlung der Abstimmungsergebnisse

Gemeinden, die gleichzeitig eine Gemeindeabstimmung oder -wahl durchführen, haben 

gemäss Art. 78 Abs. 3 WAG zuerst die Ergebnisse der eidgenössischen und kantonalen 

Vorlagen zu ermitteln und sofort durch Erfassung im Ergebnisermittlungssystem der 

Staatskanzlei zu übermitteln. Die Protokolle der Volksabstimmung sind der 

Staatskanzlei mit A-Post zuzustellen.

Staatskanzlei

das Bundesgesetz über Schweizer Personen und Institutionen im Ausland 

(SR 195.1) mit der Verordnung über Schweizer Personen und Institutionen im 

Ausland (SR 195.11) und dem Kreisschreiben der Bundeskanzlei vom 

7. Oktober 2015 betreffend die Ausübung der politischen Rechte der 

Auslandschweizerinnen und –schweizer (BBl 2015 7501);

–

die Verordnung der Bundeskanzlei über die elektronische Stimmabgabe 

(VEleS; SR 161.116);

–

die Kreisschreiben des Bundesrates an die Kantonsregierungen vom 31. Mai 2006 

und 15. Juni 2007 über Massnahmen zur Qualitätssicherung bei der brieflichen 

Stimmabgabe (BBl 2006 5225);

–

das Kreisschreiben des Bundesrates an die Kantonsregierungen vom 

30. November 2018 über die Ermittlung der Ergebnisse eidgenössischer 

Volksabstimmungen mit technischen Mitteln (BBl 2018 7683);

–

die Kantonsverfassung (sGS 111.1);–

das Gesetz über Wahlen und Abstimmungen (sGS 125.3; abgekürzt WAG).–
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